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 Einladung zur Hauptversammlung
 (virtuelle Hauptversammlung)

 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der 

	 	am	Freitag,	dem	26. Juni	2020,	 
um	10:00	Uhr	(MESZ)

 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

	 –	ISIN:	DE	000A1R1EE6	–
	 –	WKN:	A1R1EE	–
  
	 		Deufol SE
	 Johannes-Gutenberg-Straße	3 – 5
 65719 Hofheim am Taunus
 Telefon:  (061 22) 50 - 00
 Telefax:  (061 22) 50 - 13 00
 Internet: www.deufol.com

002 Einladung zur Hauptversammlung



  Das am 28. März	2020 in Kraft getretene Gesetz über 
Maßnahmen	im	Gesellschafts-,	Genossenschafts-,	Ver-
eins-,	Stiftungs-	und	Wohnungseigentumsrecht	zur	Be-
kämpfung	der	Auswirkungen	der	COVID-19-Pandemie 
(C-19	AuswBekG)	eröffnet	die	Möglichkeit,	ordentliche	
Hauptversammlungen des Jahres 2020 ohne physische 
Präsenz	der	Aktionäre	oder	ihrer	Bevollmächtigten	abzu-
halten (virtuelle Hauptversammlung). Angesichts der auf 
absehbare	Zeit	andauernden	COVID-19-Pandemie,	der	
vom	Land	Hessen	insoweit	beschlossenen	Verhaltensre-
geln	und	des	Ziels	der	Vermeidung	von	Gesundheitsri-
siken	für	Aktionäre,	Mitarbeiter	sowie	Organmitglieder	
der	Gesellschaft	hat	der	Verwaltungsrat	der	DEUFOL SE	
beschlossen,	von	der	Möglichkeit	der	virtuellen	Hauptver-
sammlung Gebrauch zu machen. 

	 	Die	Versammlung	findet	ohne	physische	Präsenz	der	
Aktionäre	und	ihrer	Bevollmächtigten	unter	physischer	
Anwesenheit	von	Versammlungsleiter,	Mitgliedern	des	
Verwaltungsrates,	geschäftsführenden	Direktoren	und	des	
mit der Niederschrift beauftragten Notars sowie der Ab-
stimmungsvertreter	der	Gesellschaft	in	der	Unternehmen-
szentrale	der	DEUFOL SE,	Johannes-Gutenberg-Str. 3 – 5,	
65719	Hofheim	am	Taunus,	statt.	Die	Stimmrechtsaus-
übung	der	Aktionäre	oder	ihrer	Bevollmächtigten	erfolgt	
ausschließlich	im	Wege	der	elektronischen	Kommunika-
tion	(Briefwahl)	oder	durch	Vollmachtserteilung	an	die	
von	der	Gesellschaft	benannten	Stimmrechtsvertreter.

	 	Die	gesamte	Versammlung	wird	nach	§	1	Abs. 2	Satz	1 
Nr. 1 C-19	AuswBekG	unter	der	Internetadresse	

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	für	die	ordnungsgemäß	angemeldeten	Aktionäre	in	
Bild	und	Ton	übertragen	(vgl.	die	näheren	Hinweise	
nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den 
Beschlussvorschlägen).

003



 Tagesordnung
1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	

des	gebilligten	Konzernabschlusses,	des	zusammen-
gefassten	Lageberichts	für	die	Deufol SE	und	den	
Konzern	und	des	Berichts	des	Verwaltungsrats	für	
das	Geschäftsjahr	2019

	 	Die	vorgenannten	Unterlagen	können	im	Internet	unter	
der Adresse 

	 www.deufol.com/de/hv2020	

 eingesehen werden.

	 	Der	Verwaltungsrat	hat	den	von	den	geschäftsführenden	
Direktoren aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 
festgestellt.	Eine	Beschlussfassung	durch	die	Hauptver-
sammlung entfällt daher.

2.	 	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	 
des	Bilanzgewinns	des	Geschäftsjahres	2019

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	Bilanzgewinn	des	
Geschäftsjahres 2019	in	Höhe	von	EUR	13.757.054,90 
auf	neue	Rechnung	vorzutragen.

3.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	 
der	geschäftsführenden	Direktoren	der	Deufol SE	
für	das	Geschäftsjahr	2019

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	geschäftsführenden	
Direktoren für das Geschäftsjahr 2019	Entlastung	zu	
erteilen.
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4.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	 
des	Verwaltungsrats	der	Deufol SE	für	 
das	Geschäftsjahr	2019

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	den	Mitgliedern	des	
Verwaltungsrats	für	das	Geschäftsjahr	2019	Entlastung	
zu erteilen. 

5.	 Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats
	 	Der	Verwaltungsrat	besteht	gemäß	§	9	Abs. 1	der	Sat-

zung	aus	mindestens	drei	Mitgliedern	und	setzt	sich	im	
Übrigen	gemäß	Art.	40,	43	SE-Verordnung	i.	V.	m.	§§	23,	
24	SE-Ausführungsgesetz,	§	21	Abs. 3	SE-Beteiligungs-
gesetz	XVIII.	Ziff.	2	der	Vereinbarung	über	die	Betei-
ligung	der	Arbeitnehmer	/	innen	in	der	Deufol SE	vom	
19. Dezember	2012 aus von der Hauptversammlung zu 
wählenden	Verwaltungsratsmitgliedern	der	Aktionäre	zu-
sammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge 
nicht gebunden.  
 
Gemäß	§	9	Abs. 4	der	Satzung	der	Gesellschaft	erfolgt	die	
Wahl	der	Verwaltungsratsmitglieder	–	soweit	die	Haupt-
versammlung nichts Abweichendes bestimmt – für die Zeit 
bis	zur	Beendigung	der	Hauptversammlung,	die	über	die	
Entlastung	für	das	vierte	Geschäftsjahr	nach	Beginn	der	
Amtszeit	beschließt	(das	Geschäftsjahr,	in	dem	die	Amts-
zeit	beginnt,	wird	nicht	mitgerechnet),	längstens	jedoch	
für	sechs	Jahre	nach	der	Bestellung	des	jeweiligen	Verwal-
tungsratsmitglieds.	Eine	Wiederwahl	der	Verwaltungsrats-
mitglieder ist zulässig.
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	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	im	Wege	der	Einzelwahl	
mit	Wirkung	ab	Beendigung	dieser	Hauptversammlung	
bis	zur	Beendigung	der	ordentlichen	Hauptversammlung,	
die	über	die	Entlastung	des	Verwaltungsrats	für	das	Ge-
schäftsjahr 2020	beschließt, 
 
Herrn	Ewald	Kaiser,	Geschäftsführender	Gesellschafter	
der Corporate Navigator GmbH & Co. KG und der Digital 
Navigators	GmbH,	Hamburg

	 in	den	Verwaltungsrat	der	Gesellschaft	zu	wählen.

  Zu dem vorgeschlagenen Kandidaten werden folgende 
weitere Angaben gemacht: 

 	 	Herr	Ewald	Kaiser	ist	Mitglied	in	gesetzlich	zu	bil-
denden Aufsichtsräten folgender Gesellschaften: 
J. 	Müller AG,	Brake	/	Unterweser,	und	ist	Mitglied	
eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontroll-
gremiums von folgendem Wirtschaftsunternehmen: 
Mitglied	des	Beirats	der	CargoLine	GmbH	&	Co.	KG,	
Frankfurt	am	Main,	und	Mitglied	des	Beirats	der	PS	
Holding	GmbH	&	Co.	Kommanditgesellschaft,	Mühlen.
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6.	 	Wahl	des	Abschlussprüfers	 
für	das	Geschäftsjahr	2020

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	die	Votum	AG,	Frankfurt	
am	Main,	zum	Abschlussprüfer	für	das	Geschäftsjahr	
2020 zu wählen.

7.	 	Satzungsänderung
	 	§	17	Abs. 3	der	Satzung	der	Gesellschaft	regelt	die	Be-

schränkung	der	Mitteilung	der	Hauptversammlung	an	
Aktionäre auf den Weg elektronischer Kommunikation. 
Aufgrund einer Gesetzesänderung durch das Gesetz zur 
Umsetzung	der	zweiten	Aktionärsrechterichtlinie	(ARUG	
II) vom 12. Dezember	2019 findet ab dem 3. September	
2020	die	bisherige	Regelung	in	den	§§	125	Abs. 2	Satz	2,	
128	Abs. 1	Satz	2	AktG,	wonach	die	Übermittlung	der	in	
§§	125,	128	AktG	geregelten	Mitteilungen	an	Aktionäre	
in	der	Satzung	auf	eine	Übermittlung	im	Wege	elektro-
nischer	Kommunikation	beschränkt	werden	konnte,	keine	
Anwendung	mehr.	Die	entsprechende	Bestimmung	in	
§	17	Abs. 3	der	Satzung	soll	daher	aufgehoben	werden.

	 	Der	Verwaltungsrat	schlägt	vor,	zu	beschließen,	§	17 
Abs. 3	der	Satzung	ersatzlos	zu	streichen	und	den	Ver-
waltungsrat	der	Gesellschaft	anzuweisen,	die	vorstehende	
Satzungsänderung	in	der	Weise	zur	Eintragung	im	Han-
delsregister	der	Gesellschaft	anzumelden,	dass	die	Eintra-
gung nicht vor dem 3. September	2020 erfolgt.

007TagesordnungTagesordnung



	 	Da	die	Durchführung	der	Hauptversammlung	als	
	virtuelle	Hauptversammlung	auf	der	Grundlage	 
	C-19	AuswBekG	zu	einigen	Modifikationen	beim	
Ablauf	der	Versammlung	sowie	der	Ausübung	der	
Aktionärsrechte	führt,	bitten	wir	unsere	Aktionäre	
um	besondere	Beachtung	der	nachfolgenden	
Hinweise	zur	Möglichkeit	der	Verfolgung	der	
Hauptversammlung	in	Bild	und	Ton,	zur	Ausübung	
des	Stimmrechts	und	des	Fragerechts	sowie	wei-
terer	Aktionärsrechte.

	 	Durchführung	der	Hauptversammlung	als	virtuelle	
Hauptversammlung	ohne	physische	Präsenz	der	
Aktionäre	und	ihrer	Bevollmächtigten,	Übertragung	
der	Hauptversammlung	in	Bild	und	Ton

	 	Mit	Blick	auf	die	fortdauernde	COVID-19-Pandemie wird 
die ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni	2020 auf 
Grundlage des C-19	AuswBekG	als	virtuelle	Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ih-
rer	Bevollmächtigten	mit	der	Möglichkeit	zur	Verfolgung	
der	virtuellen	Hauptversammlung	und	Stimmrechtsaus-
übung im Wege der elektronischen Zuschaltung (Zuschal-
tung)	durchgeführt.	Eine	Teilnahme	im	Sinne	des	§	118 
Abs. 1	Satz	2 AktG ist nicht vorgesehen.

		 	Die	gesamte	Versammlung	wird	nach	§	1	Abs. 2	Satz	1 
Nr. 1 C-19	AuswBekG	unter	der	Internetadresse	

 
	 www.deufol.com/de/hv2020
 
	 	für	die	ordnungsgemäß	angemeldeten	Aktionäre	in	Bild	

und Ton übertragen. Die individuellen Zugangsdaten zur 
Nutzung des unter der Internetadresse

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	zugänglichen	passwortgeschützten	HV-Portals	sowie	
weitere	Informationen	zur	Rechtsausübung	werden	den	
Aktionären	mit	dem	Einladungsschreiben	zur	Hauptver-
sammlung übersandt. 
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	 	Passwortgeschütztes	HV-Portal
	 Unter	der	Internetadresse

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	unterhält	die	Gesellschaft	ein	passwortgeschütztes	HV-
Portal.	Über	dieses	können	die	ordnungsgemäß	angemel-
deten	Aktionäre	(und	ggf.	deren	Bevollmächtigte)	unter	
anderem	die	Hauptversammlung	in	Bild	und	Ton	verfol-
gen,	ihr	Stimmrecht	ausüben,	Vollmachten	erteilen,	Fra-
gen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. 
Um	das	HV-Portal	nutzen	zu	können,	müssen	Sie	sich	mit	
den	individuellen	Zugangsdaten,	die	sie	mit	dem	Einla-
dungsschreiben	zur	Hauptversammlung	erhalten,	ein-
loggen.	Die	verschiedenen	Möglichkeiten	zur	Ausübung	
Ihrer	Rechte	erscheinen	dann	in	Form	von	Schaltflächen	
und	Menüs	auf	der	Benutzeroberfläche	des	HV-Portals.	

	 	Weitere	Einzelheiten		zum	HV-Portal	und	den	Anmelde-	
und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusam-
men	mit	dem	Einladungsschreiben	zur	Hauptversamm-
lung bzw. im Internet unter

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	Bitte	beachten	Sie	auch	die	technischen	Hinweise	am	
Ende	dieser	Einladungsbekanntmachung.
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 Teilnahmebedingungen 
	 	Teilnahmebedingungen	für	die	Zuschaltung	zur	

Versammlung	und	die	Ausübung	der	
Aktionärsrechte,	insbesondere	des	Stimmrechts 

  Zur Zuschaltung zur Hauptversammlung und zur Aus-
übung	des	Stimmrechts	sind	nur	diejenigen	Aktionäre	be-
rechtigt,	die	sich	vor	der	Versammlung	rechtzeitig	anmel-
den und für die die angemeldeten Aktien im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss 
der	Gesellschaft	in	Textform	(§	126b	BGB)	in	deutscher	
oder	englischer	Sprache	bis	spätestens	19. Juni	2020,	
24:00	Uhr	(MESZ),	unter	folgender	Adresse	zugehen:

	 	Deufol SE
	 c	/	o	Link	Market	Services	GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637	München
	 Fax:	+	49 (89) 210 27 288
	 E-Mail:	namensaktien@linkmarketservices.de

  Die Anmeldung kann bis spätestens 19. Juni	2020,	24:00 
Uhr	(MESZ),	auch	auf	elektronischem	Weg	unter	Ver-
wendung des von der Gesellschaft unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	angebotenen	passwortgeschützten	HV-Portals	erfolgen.	
Die individuellen Zugangsdaten zur Nutzung des pass-
wortgeschützten	HV-Portals	und	ein	Formular	zur	Anmel-
dung	werden	den	Aktionären	mit	dem	Einladungsschrei-
ben zur Hauptversammlung per Post übersandt. 

	 	Da	der	Verwaltungsrat	der	DEUFOL SE	bei	der	Einberu-
fung der virtuellen Hauptversammlung abweichend von 
§	123 Absatz 1	Satz	1 und Absatz 2	Satz	5 AktG von der 
verkürzten	Einladungsfrist	nach	§	1	Abs. 3	Satz	1 C19 
AuswBekG	Gebrauch	macht,	hat	die	Mitteilung	an	Aktio-
näre	nach	§	125	Abs. 2	AktG	gemäß	§	1	Abs. 3	Satz	3 C-19 
AuswBekG	an	die	Aktionäre	zu	erfolgen,	die	spätestens	
zu	Beginn	des	12. Tages vor dem Tag der Hauptversamm-
lung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
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	 	Sollten	Sie	als	unser	Aktionär	die	Einladungsunterlagen	–	
etwa	weil	Sie	an	dem	für	den	Versand	maßgeblichen	Tag	
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht un-
aufgefordert	per	Post	erhalten,	senden	wir	sie	Ihnen	auch	
gerne	auf	Verlangen	zu.	Entsprechende	Anfragen	bitten	
wir an die oben genannte Anmeldeanschrift zu richten. 

	 	Bitte	melden	Sie	sich	möglichst	frühzeitig	an,	wenn	Sie	
eine Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 
beabsichtigen,	um	die	Organisation	der	Hauptversamm-
lung zu erleichtern. 

	 	Ist	ein	Intermediär,	eine	Aktionärsvereinigung,	ein	Stimm-
rechtsberater	im	Sinne	von	§	134a	Abs. 1 Nr. 3,	Abs. 2 
Nr. 3	AktG	oder	eine	andere	in	§	135	Abs. 8 AktG gleich-
gestellte	Person	oder	Personenvereinigung	für	Aktien,	
die	ihm	/	ihr	nicht	gehören,	als	Aktionär	im	Aktienregister	
eingetragen,	darf	der	/	die	Betreffende	das	Stimmrecht	aus	
diesen	Aktien	nur	aufgrund	einer	Ermächtigung	des	Inha-
bers der Aktien ausüben.

	 	Mit	der	Anmeldung	zur	Hauptversammlung	ist	keine	
Sperre	für	die	Veräußerung	der	angemeldeten	Aktien	
verbunden.	Aktionäre	können	deshalb	über	ihre	Aktien	
auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. 
Im	Verhältnis	zur	Gesellschaft	gilt	nach	§	67	Abs. 2	Satz	
1	AktG	in	der	nach	§	26j	Abs. 4	des	Einführungsgesetzes	
zum	Aktiengesetz	(EGAktG)	anwendbaren	Fassung	als	
Aktionär	jedoch	nur,	wer	als	solcher	im	Aktienregister	
eingetragen	ist.	Für	das	Teilnahmerecht	sowie	für	die	
Ausübung	des	Stimmrechts	ist	der	am	Tag	der	Haupt-
versammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbe-
stand	maßgeblich.	Dieser	wird	dem	Bestand	am	Ende	
des letzten Tages der Anmeldefrist (19. Juni	2020,	24:00 
Uhr	(MESZ);	sogenannter	Technical	Record	Date)	ent-
sprechen,	da	in	der	Zeit	vom	20. Juni	2020,	00:00	Uhr	
(MESZ),	bis	einschließlich	26. Juni	2020,	24:00	Uhr	
(MESZ)	keine	Umschreibungen	im	Aktienregister	durch-
geführt	werden.	Erwerber	von	Aktien,	die	hinsichtlich	
der erworbenen Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist noch 
nicht	im	Aktienregister	eingetragen	sind,	können	daher	
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aus	eigenem	Recht	keine	Teilnahme-	und	Stimmrechte	
aus	diesen	Aktien	ausüben.	In	diesen	Fällen	bleiben	Teil-
nahme	und	Stimmrechte	bis	zur	Umschreibung	des	Akti-
enregisters noch bei dem für die betreffenden Aktien im 
Aktienregister eingetragenen Aktionär.

	 	Stimmabgabe	durch	Briefwahl	
	 	Aktionäre	oder	ihre	Bevollmächtigten	können	ihre	Stim-

men	ausschließlich	im	Wege	elektronischer	Kommuni-
kation	abgeben,	ohne	an	der	Hauptversammlung	teil-
zunehmen	(Briefwahl).	Auch	in	diesem	Fall	müssen	die	
oben	genannten	Voraussetzungen	für	die	Zuschaltung	
zur virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts	erfüllt	werden.		

	 	Briefwahlstimmen	können	der	Gesellschaft	ausschließ-
lich	über	das	passwortgeschützte	HV-Portal	unter	der	
Internetadresse 

	 www.deufol.com/de/hv2020

  übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierü-
ber	bis	spätestens	zum	Beginn	der	Abstimmung	in	der	
virtuellen	Hauptversammlung	am	Mittwoch,	dem	26. Juni	
2020,	zugehen.	Hierfür	ist	im	HV-Portal	die	Schaltfläche	
„Briefwahl“	vorgesehen.	Über	das	HV-Portal	können	Sie	
auch	während	der	Hauptversammlung	bis	zum	Beginn	
der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektro-
nischen	Briefwahl	über	das	HV-Portal	erfolgte	Stimmab-
gaben ändern oder widerrufen.

	 	Weitere	Hinweise	zur	Briefwahl	sind	auf	dem	den	Akti-
onären	übersandten	Einladungsschreiben	zur	Hauptver-
sammlung	enthalten.	Entsprechende	Informationen	und	
eine	nähere	Beschreibung	der	elektronischen	Briefwahl	
über	das	HV-Portal	sind	auch	im	Internet	unter	

	 www.deufol.com/de/hv2020

 einsehbar.
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	 	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	andere	Kommunikati-
onswege	für	die	Briefwahl	nicht	zur	Verfügung	stehen,	
insbesondere	keine	Übersendung	der	Briefwahlstimme	
per Post.

	 	Verfahren	für	die	Stimmabgabe	durch	 
von	der	Gesellschaft	benannte	Stimmrechtsvertreter

	 	Die	Gesellschaft	bietet	den	Aktionären	die	Möglichkeit	an,	
sich	durch	von	der	Gesellschaft	benannte	Stimmrechts-
vertreter	bei	Ausübung	ihres	Stimmrechts	in	der	Haupt-
versammlung vertreten zu lassen. Den von der Gesell-
schaft	benannten	Stimmrechtsvertretern	müssen	neben	
einer	Vollmacht	auch	Weisungen	für	die	Ausübung	des	
Stimmrechts	erteilt	werden.	Ein	bevollmächtigter	Stimm-
rechtsvertreter	der	Gesellschaft	übt	das	Stimmrecht	aus-
schließlich	auf	der	Grundlage	der	vom	Aktionär	erteilten	
Weisungen	aus;	er	wird	Stimmrechte	nicht	nach	eigenem	
Ermessen	ausüben.	

	 	Vollmacht	und	Weisungen	an	die	von	der	Gesellschaft	
benannten	Stimmrechtsvertreter	(sowie	ggf.	eine	Ände-
rung	und	der	Widerruf	erteilter	Vollmachten	und	Wei-
sungen) müssen der Gesellschaft wie folgt zugehen:

   entweder bis spätestens bis 25. Juni	2020,	24:00	Uhr	
(MESZ)	durch	Übermittlung	an	die	folgende	Adresse:

	 	 Stimmrechtsvertreter	der	Deufol	SE
	 	 c	/	o	Link	Market	Services	GmbH
  Landshuter Allee 10
  80637	München
	 	 Fax:	+	49 (89) 210 27 288
	 	 E-Mail:	namensaktien@linkmarketservices.de

 	 	oder,	bis	spätestens	zum	Beginn	der	Abstimmung	in	
der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni	2020 
über	das	passwortgeschützte	HV-Portal	unter:

	 	 www.deufol.com/de/hv2020
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	 	Die	persönlichen	Zugangsdaten	für	das	HV-Portal	sowie	
weitere	Hinweise	und	ein	Formular	zur	Vollmachts-	und	
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter	wird	den	die	zu	Beginn	des	zwölf-
ten Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister 
im Aktienregister eingetragenen Aktionären zusammen 
mit	der	Einladung	zur	Hauptversammlung	per	Post	über-
sandt.	Das	Formular	zur	Vollmachts-	und	Weisungsertei-
lung kann auch unter 

 
	 www.deufol.com/de/hv2020

  heruntergeladen werden und unter der oben genannten 
Anmeldeadresse	postalisch,	per	Fax	oder	per	E-Mail	an-
gefordert werden.

	 	Verfahren	für	die	Stimmabgabe	 
durch	sonstige	Bevollmächtigte

	 	Aktionäre,	die	nicht	persönlich	an	der	Hauptversamm-
lung	teilnehmen	möchten,	können	ihr	Stimmrecht	auch	
durch	sonstige	Bevollmächtigten,	z.	B.	durch	ein	Kredi-
tinstitut,	eine	Aktionärsvereinigung,	eine	andere	Person	
ihrer Wahl ausüben lassen. Die fristgerechte Anmeldung 
zur	Hauptversammlung	ist	auch	bei	Erteilung	von	Voll-
machten unerlässlich.

	 	Da	eine	physische	Teilnahme	solcher	Bevollmächtigter	
aufgrund der Abhaltung der Hauptversammlung als virtu-
elle Hauptversammlung nach dem C-19	AuswBekG	nicht	
möglich	ist,	können	diese	Bevollmächtigten	das	Stimm-
recht in der Hauptversammlung auch ihrerseits nur im 
Wege	der	elektronischen	Kommunikation	per	Briefwahl	
oder	(Unter-)Bevollmächtigung	der	von	der	Gesellschaft	
benannten	Stimmrechtsvertreter	ausüben.	Die	Rechtsaus-
übung	durch	einen	Bevollmächtigten	im	Wege	der	elek-
tronischen Kommunikation über das passwortgeschützte 
HV-Portal	setzt	voraus,	dass	der	Bevollmächtigte	vom	
Vollmachtgeber	die	mit	der	Einladung	versendeten	per-
sönlichen	Zugangsdaten	erhält.
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	 	Vollmachtsformulare,	die	zur	Vollmachtserteilung	vor	
bzw.	außerhalb	der	Hauptversammlung	verwendet	
werden	können,	werden	den	im	Aktienregister	eingetra-
genen Aktionären zusammen mit der Hauptversamm-
lungseinladung	per	Post	übersandt.	Ein	Vollmachtsfor-
mular kann auch unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	heruntergeladen	werden.	Es	kann	zudem	unter	der	oben	
genannten	Anmeldeadresse	postalisch,	per	Fax	oder	per	
E-Mail	angefordert	werden.

	 	Die	Erteilung	der	Vollmacht,	ihr	Widerruf	und	der	Nach-
weis	der	Bevollmächtigung	gegenüber	der	Gesellschaft	
bedürfen	der	Textform	(§	126b	BGB).	Für	die	Bevoll-
mächtigung	von	Intermediären,	Aktionärsvereinigungen,	
Stimmrechtsberatern	im	Sinne	von	§	134a Absatz 1 Nr. 
3,	Absatz	2 Nr. 3	AktG	oder	eine	andere	in	§	135 Absatz 
8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung 
besteht	ein	Formerfordernis	weder	dem	Gesetz	noch	
der	Satzung	nach.	Wir	weisen	jedoch	darauf	hin,	dass	in	
diesen	Fällen	die	zu	bevollmächtigenden	Institutionen	
oder	Personen	möglicherweise	eine	besondere	Form	
der	Vollmacht	verlangen,	weil	sie	gemäß	§	135 AktG die 
Vollmacht	nachprüfbar	festhalten	müssen.	Bitte	stimmen	
Sie	sich	daher,	wenn	Sie	einen	Intermediär,	eine	Akti-
onärsvereinigung,	einen	Stimmrechtsberater	im	Sinne	
von	§	134a Absatz 1 Nr. 3,	Absatz	2 Nr. 3 AktG oder eine 
andere	in	§	135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person 
oder	Personenvereinigung	bevollmächtigen	wollen,	mit	
diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig über eine 
mögliche	Form	der	Vollmacht	ab.
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	 	Soll	der	Nachweis	der	Bevollmächtigung	gegenüber	der	
Gesellschaft	im	Vorfeld	der	Hauptversammlung	erfolgen,	
so kann dies bis spätestens 25. Juni	2020,	24:00	Uhr	
(MESZ)	durch	Übermittlung	an	die	folgende	Adresse	
erfolgen:

	 Deufol SE
	 c	/	o	Link	Market	Services	GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637	München
	 Fax:	+	49 (89) 210 27 288
	 E-Mail:	namensaktien@linkmarketservices.de

	 	Ergänzungsanträge	zur	Tagesordnung	auf	Verlangen	
einer	Minderheit	gemäß	Art.	53,	56	SE-Verordnung,	
§	50	Abs. 2	SE-Ausführungsgesetz,	§	122	Abs. 2	AktG	
i.	V.	m	§	1	Abs. 3	Satz	4	C-19	AuswBekG

	 	Da	der	Verwaltungsrat	der	DEUFOL SE	bei	der	Einberu-
fung der virtuellen Hauptversammlung abweichend von 
§	123 Absatz 1	Satz	1 und Absatz 2	Satz	5 AktG von der 
verkürzten	Frist	zur	Einberufung	nach	§	1	Abs. 3	Satz	1 
C-19	AuswBekG	Gebrauch	macht,	müssen	Ergänzungs-
verlangen	der	Gesellschaft	nach	§	1	Abs. 3	Satz	4 C-19 
AuswBekG	und	abweichend	von	§	122	Abs. 2 AktG min-
destens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugehen.

	 	Aktionäre,	deren	Anteile	zusammen	den	zwanzigsten	
Teil	des	Grundkapitals	oder	den	anteiligen	Betrag	von	
500.000,00	EUR	am	Grundkapital	der	Gesellschaft	errei-
chen,	das	entspricht	500.000	Stückaktien,	können	ver-
langen,	dass	Gegenstände	auf	die	Tagesordnung	gesetzt	
und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss	eine	Begründung	oder	eine	Beschlussvorlage	bei-
liegen. Anträge und Wahlvorschläge sind in deutscher 
Sprache	einzureichen.	Sofern	sie	auch	in	englischer	Spra-
che	veröffentlicht	werden	sollen,	ist	eine	Übersetzung	
beizufügen.	Das	Verlangen	ist	schriftlich	(§	126	BGB)	an	
den	Verwaltungsrat	der	Gesellschaft	zu	richten	und	muss	
der Gesellschaft bis spätestens 11. Juni	2020,	24:00	Uhr	
(MESZ)	unter	nachfolgender	Adresse	zugegangen	sein:
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	 Deufol SE
	 Verwaltungsrat
	 c	/	o	Link	Market	Services	GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637	München

	 	Bekannt	zu	machende	Ergänzungen	der	Tagesordnung	
werden,	soweit	sie	nicht	bereits	mit	der	Einberufung	der	
Hauptversammlung	bekannt	gemacht	wurden,	unverzüg-
lich	nach	Zugang	des	Verlangens	im	Bundesanzeiger	be-
kannt	gemacht.	Sie	werden	außerdem	im	Internet	unter	

	 www.deufol.com/de/hv2020

 bekannt gemacht.

	 	Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären	 
gemäß	§§	126	Abs. 1	und	127	AktG	

	 	Darüber	hinaus	können	Aktionäre	der	Gesellschaft	Ge-
genanträge	gegen	Vorschläge	des	Verwaltungsrates	zu	
bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvor-
schläge	übersenden.	Gegenanträge	müssen	mit	einer	Be-
gründung	versehen	sein.	Gegenanträge,	Wahlvorschläge	
und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversamm-
lung	sind	ausschließlich	an	folgende	Adresse	zu	richten:

	 Deufol SE
	 c/o	Link	Market	Services	GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637	München
	 Fax:	+49 (89) 210 27 298
	 E-Mail:	antraege@linkmarketservices.de
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  Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
müssen	nicht	zugänglich	gemacht	werden.	Bis	spätestens	
11. Juni	2020,	24:00	Uhr	(MESZ)	bei	vorstehender	Adresse	
eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 
den anderen Aktionären im Internet unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020

	 	unverzüglich	zugänglich	gemacht.	Eventuelle	Stellung-
nahmen	der	Verwaltung	werden	nach	dem	11. Juni	
2020 ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht.

	 	Gegenanträge	und	Wahlvorschläge,	die	bis	spätestens	
23. Juni	2020,	24:00	Uhr	(MESZ)	ordnungsgemäß	zu-
gehen,	werden	in	der	virtuellen	Hauptversammlung	so	
behandelt als seien sie in der Hauptversammlung gestellt 
worden,	wenn	der	antragstellende	Aktionär	ordnungsge-
mäß	zur	virtuellen	Hauptversammlung	angemeldet	ist.	
Im Übrigen werden Gegenanträge und Wahlvorschläge 
nicht berücksichtigt. Dies gilt entsprechend für Anträge 
zu	Tagesordnungspunkten,	die	aufgrund	eines	Ergän-
zungsantrags	von	Aktionären	gemäß	§	122	Abs. 2 AktG 
durch	gesonderte	Bekanntmachung	nachträglich	auf	die	
Tagesordnung gesetzt werden.

	 	Fragemöglichkeit	der	Aktionäre	nach	§	1	Abs. 2	C-19	
AuswBekG;	Auskunftsrecht	des	Aktionärs	gemäß	
§	131	Abs. 1	AktG	

	 	Das	Auskunftsrecht	der	Aktionäre	ist	im	Falle	einer	
virtuellen	Hauptversammlung	nach	§	1	Abs. 2 C-19 
AuswBekG	erheblich	eingeschränkt.	Danach	haben	die	
Aktionäre	lediglich	die	Möglichkeit,	Fragen	im	Wege	
der	elektronischen	Kommunikation	zu	stellen	(§	1	Abs. 2 
Satz	1 Nr. 3 C-19	AuswBekG).	Der	Verwaltungsrat	kann	
zudem	festlegen,	dass	Fragen	spätestens	zwei	Tage	vor	
der Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat 
der	Verwaltungsrat	der	DEUFOL SE	Gebrauch	gemacht.	
Über	die	Beantwortung	der	Fragen	entscheidet	der	Ver-
waltungsrat	gemäß	§	1	Abs. 2	Satz	2 C-19	AuswBekG	–	
abweichend	von	§	131	AktG	–	nur	nach	pflichtgemäßem,	
freiem	Ermessen.	Ausweislich	der	Gesetzesbegründung	
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zu	§	1	Abs. 2	Satz	2 C-19	AuswBekG	hat	der	Verwaltungs-
rat	keinesfalls	alle	Fragen	zu	beantworten,	er	kann	Fragen	
zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre 
sinnvolle	Fragen	auswählen.	Er	kann	dabei	Aktionärs-
vereinigungen und institutionelle Investoren mit bedeu-
tenden	Stimmanteilen	bevorzugen.

	 	Ordnungsgemäß	angemeldete	Aktionäre	haben	die	Mög-
lichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation 
Fragen	zu	stellen	(vgl.	§	1	Abs. 2	Satz	1 Nr. 3 C-19 Ausw-
BekG).	Etwaige	Fragen	sind	bis	spätestens	zwei	Tage	vor	
der	Hauptversammlung,	d.	h.	bis	spätestens	23. Juni	2020,	
24:00	Uhr	(MESZ),	über	das	unter	der	Internetadresse

	 www.deufol.com/hv2020
 
	 	zugängliche	HV-Portal	der	Gesellschaft	einzureichen.	

Hierfür	ist	im	HV-Portal	die	Schaltfläche	„Frage	einrei-
chen“	vorgesehen.	Eine	Einreichung	von	Fragen	auf	
einem	anderen	Übermittlungsweg	ist	nicht	möglich.	

	 	Nach	Ablauf	der	vorstehend	genannten	Frist	können	Fra-
gen	nicht	mehr	eingereicht	werden.	Es	ist	vorgesehen,	
die	Fragensteller	im	Rahmen	der	Fragenbeantwortung	
grundsätzlich	namentlich	zu	nennen.	Bitte	beachten	Sie	
dazu	noch	die	weitergehenden	Erläuterungen	zu	den	
Aktionärsrechten	und	zum	Datenschutz	am	Ende	dieser	
Einladungsbekanntmachung.

	 	Einlegung	von	Widerspruch	gegen	Beschlüsse	 
der	Hauptversammlung

	 	Aktionäre,	die	ihr	Stimmrecht	durch	elektronische	Teil-
nahme	oder	über	die	Erteilung	von	Vollmachten	ausgeübt	
haben,	haben	die	Möglichkeit,	im	Wege	elektronischer	
Kommunikation	Widerspruch	gegen	die	Beschlüsse	der	
Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der 
Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären. 
Entsprechende	Erklärungen	können	vom	Beginn	bis	
zum	Ende	der	Hauptversammlung	über	das	unter	der	
Internetadresse 

	 	www.deufol.com/hv2020
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	 	zugängliche	HV-Portal	der	Gesellschaft	auf	elektronischem	
Wege	Widerspruch	gegen	Beschlüsse	der	Hauptver-
sammlung zu Protokoll des Notars erklären. Hierfür ist 
im	HV-Portal	die	Schaltfläche	„Widerspruch	einlegen“	
vorgesehen.

	 	Weitergehende	Erläuterungen	
	 	Weitergehende	Erläuterungen	zu	den	Rechten	der	Aktio-

näre	gemäß	Art.	56	SE-Verordnung,	§	50	Abs. 2	SE-Aus-
führungsgesetz,	§§	122	Abs. 2,	126	Abs. 1,	127 und 131 
Abs. 1	AktG	i.	V.	m.	§	1	Abs. 2	Satz	1 Nr. 3 C-19	AuswBekG	
sind im Internet unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020

 abrufbar.

	 Hinweis	zum	Datenschutz	
	 	Europaweit	gelten	seit	2018	neue	Regelungen	zum	Daten-

schutz.	Der	Schutz	Ihrer	Daten	und	deren	rechtskonforme	
Verarbeitung	haben	für	uns	einen	hohen	Stellenwert.	In	
unseren Datenschutzhinweisen für Aktionäre haben wir 
alle	Informationen	zur	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten	unserer	Aktionäre	übersichtlich	an	einer	Stelle	zu-
sammengefasst.	Die	Datenschutzhinweise	finden	Sie	im	
Internet unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020.

	 	Technische	Hinweise	zur	virtuellen	
Hauptversammlung	

	 	Für	die	Verfolgung	der	virtuellen	Hauptversammlung	
sowie	zur	Nutzung	des	HV-Portals	und	zur	Ausübung	
von	Aktionärsrechten	benötigen	Sie	eine	Internetverbin-
dung	und	ein	internetfähiges	Endgerät.	Um	die	Bild-	und	
Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wieder-
geben	zu	können,	wird	eine	stabile	Internetverbindung	
mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit 
empfohlen. 
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	 	Nutzen	Sie	zum	Empfang	der	Bild-	und	Tonübertragung	
der	virtuellen	Hauptversammlung	einen	Computer,	
benötigen	Sie	einen	Browser	und	Lautsprecher	oder	
Kopfhörer.	

	 	Für	den	Zugang	zum	passwortgeschützten	HV-Portal	der	
Gesellschaft	benötigen	Sie	Ihre	individuellen	Zugangs-
daten,	die	Sie	mit	dem	Einladungsschreiben	zur	Haupt-
versammlung	erhalten.	Mit	diesen	Zugangsdaten	können	
Sie	sich	im	HV-Portal	auf	der	Anmeldeseite	anmelden.	

	 	Um	das	Risiko	von	Einschränkungen	bei	der	Ausübung	
von Aktionärsrechten durch technische Probleme wäh-
rend	der	virtuellen	Hauptversammlung	zu	vermeiden,	
wird	empfohlen	–	soweit	möglich	–	die	Aktionärsrechte	
(insbesondere	das	Stimmrecht)	bereits	vor	Beginn	der	
Hauptversammlung auszuüben.

	 	Weitere	Einzelheiten	zum	HV-Portal	und	den	Anmelde-	
und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre 
zusammen	mit	dem	Einladungsschreiben	zur	Hauptver-
sammlung bzw. im Internet unter 

	 www.deufol.com/de/hv2020.
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	 	Hinweis	zur	Verfügbarkeit	der	Bild-	 
und	Tonübertragung	

	 	Die	ordnungsgemäß	angemeldeten	Aktionäre	können	
über	das	HV-Portal	die	Hauptversammlung	am	26. Juni	
2020 ab 10.00	Uhr	(MESZ)	in	voller	Länge	live	in	Bild	
und	Ton	verfolgen.	Die	Bild-	und	Tonübertragung	der	
virtuellen	Hauptversammlung	und	die	Verfügbarkeit	des	
HV-Portals	kann	nach	dem	heutigen	Stand	der	Technik	
aufgrund	von	Einschränkungen	der	Verfügbarkeit	des	Te-
lekommunikationsnetzes	und	der	Einschränkung	von	In-
ternetdienstleistungen	von	Drittanbietern	Schwankungen	
unterliegen,	auf	welche	die	Gesellschaft	keinen	Einfluss	
hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen 
und	Haftung	für	die	Funktionsfähigkeit	und	ständige	Ver-
fügbarkeit	der	in	Anspruch	genommenen	Internetdienste,	
der	in	Anspruch	genommenen	Netzelemente	Dritter,	der	
Bild-	und	Tonübertragung	sowie	den	Zugang	zum	HV-
Portal	und	dessen	generelle	Verfügbarkeit	übernehmen.	
Die	Gesellschaft	übernimmt	auch	keine	Verantwortung	für	
Fehler	und	Mängel	der	für	den	Online-Service	eingesetz-
ten	Hard-	und	Software	einschließlich	solcher	der	einge-
setzten	Dienstleistungsunternehmen,	soweit	nicht	Vorsatz	
vorliegt.	Die	Gesellschaft	empfiehlt	aus	diesem	Grund,	
frühzeitig	von	den	oben	genannten	Möglichkeiten	zur	
Rechtsausübung,	insbesondere	zur	Ausübung	des	Stimm-
rechts,	Gebrauch	zu	machen.	Sofern	es	Datenschutz-	oder	
Sicherheitserwägungen	zwingend	erfordern,	muss	sich	
der	Versammlungsleiter	der	Hauptversammlung	vorbe-
halten,	die	virtuelle	Hauptversammlung	zu	unterbrechen	
oder ganz einzustellen.

	 Hofheim	(Wallau),	im	Mai	2020
	 Der	Verwaltungsrat
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